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Patientenverfügung 

Was geschieht mir mir, wenn ich wegen eines medizinischen 
Notfalls nicht mehr persönlich entscheiden kann? Möchte 
ich, dass in einem bestimmten Stadium auf lebenserhaltende 
Maßnahmen grundsätzlich verzichtet wird?  

In diesem Kapitel erfahren Sie 

� welche rechtlichen Bedingungen für die  
Patientenverfügung gelten (S. 9), 

� welche Inhalte eine Patientenverfügung haben kann  
bzw. welche Entscheidungen Sie damit treffen können  
(S. 18, S. 25) und 

� wie eine Patientenverfügung aussehen kann  
(Musterverfügung ab S. 44). 
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Patientenverfügung – dafür 
brauchen Sie sie 
 

Beispiel: plötzlicher Schlaganfall 

� 

Der Ehemann erleidet plötzlich einen Schlaganfall mit Teil�
lähmung. Beide Ehepartner haben bereits seit längerer Zeit 
darüber diskutiert, dass man eine Patientenverfügung abfassen 
sollte. Die Ehefrau hat sogar den ausgefüllten Vordruck zu 
Hause, die Erklärungen sind jedoch noch nicht unterschrieben. 
Mit zittriger Hand leistet der Ehemann im Krankenhaus „noch 
schnell“ seine Unterschrift. Das vorbereitete Muster enthält 
jedoch noch kein Datum. 

 

Hält diese Verfügung einer späteren juristischen Überprüfung 
stand? Es spricht zwar alles dafür, dass der Ehepartner für die 
Verfügung im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte war.  Außer�
dem ist davon auszugehen, dass seine damalige Entscheidung 
auch jetzt noch seinem Willen entspricht.  

Aber sehr schnell drängen sich Fragen auf, ob diese Verfü�
gung auch für die weiteren Folgen der jetzigen Krankheit 
angewendet werden soll. 

Patientenverfügung hat Gültigkeit 
Der Bundesgerichtshof hat grundsätzlich anerkannt, dass 
eine Patientenverfügung mehr ist als ein bloßes Indiz für 
einen mutmaßlichen Willen. Es handelt sich vielmehr um 
eine zu akzeptierende Eigenerklärung des Patienten. Dieser 
Patient war aufgrund seines Selbstbestimmungsrechts daher 
auch berechtigt, ohne eine vorherige ausführliche Aufklärung 



Was Sie verfügen können 7  
 

oder Beratung durch einen Arzt über die Anwendung lebens�
erhaltender Maßnahmen eine Entscheidung zu treffen.  

Die schriftliche Abfassung einer Patientenverfügung doku�
mentiert eindeutig den Willen in Bezug auf bestimmte Be�
handlungsmaßnahmen – allerdings auch mit dem Risiko, dass 
bei einer irreversiblen Bewusstlosigkeit die Möglichkeit aus�
scheidet, sich später doch noch anders zu entscheiden.  

Was Sie verfügen können 
Zunächst einmal gilt der unumstößliche Grundsatz, dass Sie 
als Patient jedem ärztlichen Eingriff, also auch jeder lebens�
verlängernden bzw. �erhaltenden Maßnahme zustimmen 
müssen.  

Dies setzt natürlich voraus, dass Sie die medizinische Trag�
weite und den Umfang der geplanten Maßnahmen verstehen 
können, also „einwilligungsfähig“ sind.  

 
Verlangt wird für anstehende Behandlungen eine „natürliche Einsichts�, 
Urteils� und Steuerungsfähigkeit“, auch bei bereits betreuten Personen 
und Minderjährigen.  

Patient muss medizinischer Behandlung zustimmen 
Sie können also die Verlängerung oder den Abbruch einer 
lebenserhaltenden oder �verlängernden Maßnahme ablehnen, 
selbst wenn Ihr Arzt Ihnen etwas anderes empfiehlt – sogar 
dann, wenn eine schwere Erkrankung bereits einen ab�
sehbaren tödlichen Verlauf genommen hat.  
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Umgekehrt können Sie als einwilligungsfähiger Patient na�
türlich jederzeit früher getroffene Festlegungen und Verfü�
gungen – egal ob mündlich oder schriftlich – widerrufen. 

Ablehnung von lebenserhaltenden  
Maßnahmen 

Passive Sterbehilfe 
Ohne an dieser Stelle zu konkret in die medizinischen Be�
handlungsabläufe einzugehen, ist es rechtlich und ethisch 
zulässig, bei Beachtung des Patientenwillens lebenserhalten�
de Maßnahmen zu unterlassen bzw. abzubrechen (dies ist die 
sog. passive Sterbehilfe).  

Indirekte Sterbehilfe 
Außerdem ist es zulässig, durch eine medizinisch fachgerech�
te Schmerz� oder Symptombehandlung eine Lebensver�
kürzung des Patienten in Kauf zu nehmen (sog. indirekte 
Sterbehilfe).  

In diesem Zusammenhang ist es empfehlenswert, sich in 
einem Gespräch mit dem Arzt über die palliativmedizinische 
Versorgung zu informieren – also über die Bereitstellung 
geeigneter Behandlungsmaßnahmen zur Schmerzlinderung.  

� Eine künstliche Flüssigkeits� und Nahrungszufuhr,  

� maschinelle Beatmung,  

� Dialyse oder  

� zusätzliche Eingriffe bei Entzündungszuständen  
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sind Maßnahmen, die dem Bereich der lebenserhaltenden 
bzw. �verlängernden Maßnahmen zuzuordnen sind. Auch 
diese Behandlungen können durch dokumentierte Willensäu�
ßerungen abgelehnt werden.  

Erst danach folgt im Regelfall das palliative ärztliche und 
pflegerische Versorgungsangebot, also  

� fachgerechte Pflege, 

� menschenwürdige Unterbringung,  

� Hilfe bei der Nahrungs� und Flüssigkeitsaufnahme, 

� Linderung von Schmerzzuständen und sonstigen belasten�
den Symptomen und schließlich  

� Hospiz� bzw. seelsorgerische Betreuung ab Beginn der 
Sterbephase. 

Wie wirksam ist die 
Patientenverfügung? 
Zum Bereich Patientenverfügung und (mögliche) Sterbehilfe 
bedarf es einiger Erläuterungen.  

Patientenverfügung für jeden möglich 
Jeder kann eine Patientenverfügung verfassen, der in der 
Lage ist, die Tragweite der inhaltlichen Festlegungen zu ver�
stehen. Dies gilt selbst für teilweise in ihrer Geschäftsfähig�
keit eingeschränkte Personen. Außerdem gilt dies eventuell 
sogar dann, wenn bereits eine Amtsbetreuung (vgl. Kap. zur 
Betreuungsverfügung in diesem Buch, S. 109) für einzelne 
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